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1. Kon fsulatwesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Carl Merckens zum Konsul
in Charleroi (Süd-Belgien) zu ernennen geruht.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Edwin Voigt zum Vize-
konsul in Santa Cruz del Sur (Cuba) zu ernennen geruht.

Dem bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Schanghai beschäftigten Vizekonsul Freiherrn Rüdt
von Collenberg ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85
des Gesetzes vom 6. Februar 1875 die Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung des General-
konsuls bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß
der unter deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbe-
fälle von solchen zu beurkunden.

Dem mit der Vertretung des Kaiserlichen Konsuls in Cochabamba beauftragten Kaufmann Paul
Brockmeyer ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des
Gesetzes vom 6. Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konsulats die Ermächtigung erteilt worden,
bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen, mit Einschluß der unter
deutschem Schutze lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von
solchen zu beurkunden.
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